
 
 
 
 

 

 

 
MEDIA RELEASE      MEDIENMITTEILUNG      COMMUNIQUE AUX MEDIAS     

Die heutige Gläubigerversammlung der Cytos Biotechnology 
AG hat nicht die benötigte Anzahl Stimmen erreicht, um 
rechtsgültig die Anträge zur Restrukturierung zu bewilligen. 
Cytos versucht deshalb, nicht eingereichte Stimmen von den 
Anleihensgläubigern nachträglich einzuholen. 

Schlieren (Zürich), Schweiz, 10. November 2011 – Cytos Biotechnology AG hat, wie bereits am 
20. Oktober 2011 bekannt gegeben, für heute eine Gläubigerversammlung einberufen mit dem Ziel, 
die Zustimmung zur vorgeschlagenen Restrukturierung der ausstehenden Wandelanleihen zu erhalten. 

Im Vergleich zu den am 20. Oktober 2011 bekannt gegebenen Bedingungen, hat die Gesellschaft den 
Anleihensgläubigern folgende, verbesserte Konditionen angeboten: 

 Erhöhung der Rückzahlung der verbleibenden 50% Nominalwert pro ausstehender Wandelanleihe 
von 100% auf 150%. 

 Erhöhung der Rückzahlung im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung durch Cytos von 100%  
auf 150%. 

 Rücknahme der Möglichkeit zur jederzeitigen Rückzahlung durch Cytos. 

 Cytos’ Recht zur Rückzahlung aller ausstehenden Wandelanleihen zu 150% des Nominalwerts, falls 
der Schlusskurs der Cytos Aktie während 20 aufeinanderfolgenden Börsentagen eine gewisse 
Schwelle überschreitet, wurde von 140% auf 190% erhöht. 

Ingesamt waren 51.37% aller ausstehenden Anleihen mit einem Nominalwert von CHF 35’945’000 an 
der Gläubigerversammlung vertreten und stimmten wie folgt über die fünf vorgeschlagenen Anträge 
ab: 

 50.95% des ausstehenden Nominalwerts (dies stellt 99.19% des anwesenden Nominalwerts dar) 
stimmten zu Gunsten von Antrag 1, wohingegen 0.28% dagegen stimmten. 0.14% des 
ausstehenden Nominalwerts enthielten sich der Stimme. 

 51.37% des ausstehenden Nominalwerts (dies stellt 100% des anwesenden Nominalwerts dar) 
stimmten zu Gunsten von Antrag 2. 

 51.34% des ausstehenden Nominalwerts (dies stellt 99.95% des anwesenden Nominalwerts dar) 
stimmten zu Gunsten von Antrag 3, wohingegen 0% dagegen stimmten. 0.03% des ausstehenden 
Nominalwerts enthielten sich der Stimme. 

 48.92% des ausstehenden Nominalwerts (dies stellt 95.23% des anwesenden Nominalwerts dar) 
stimmten zu Gunsten von Antrag 4, wohingegen 2.42% dagegen stimmten. 0.03% des 
ausstehenden Nominalwerts enthielten sich der Stimme. 

 49.58% des ausstehenden Nominalwerts (dies stellt 96.51% des anwesenden Nominalwerts dar) 
stimmten zu Gunsten von Antrag 5, wohingegen 1.65% dagegen stimmten. 0.14% des 
ausstehenden Nominalwerts enthielten sich der Stimme. 
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Folglich wurde die erforderliche Mehrheit von 2/3 des ausstehenden Nominalwerts, um die Anträge 
rechtsgültig zu bewilligen, nicht erreicht. 

Die Hauptgründe für dieses Ergebnis sind wie folgt: 

 Die erforderliche Mehrheit von 2/3 des ausstehenden Nominalwerts stellt eine hohe Hürde dar 
und ist darum im Allgemeinen schwer zu erreichen, da eine substanzielle Anzahl von 
Anleihensgläubigern in der Regel nicht die Möglichkeit wahrnimmt, an einer 
Gläubigerversammlung abzustimmen. 

 Mit Ausnahme weniger Anleihensgläubiger, die eine bedeutende Anzahl von Wandelanleihen in 
ihrem Besitz haben, ist die Zahl derjenigen Anleihensgläubiger, die nur eine geringe Anzahl von 
Wandelanleihen besitzen, sehr gross. Der Gesellschaft ist lediglich eine geringe Anzahl von 
Anleihensgläubigern bekannt wodurch die Möglichkeit, aktiv nach unterstützenden Stimmen zu 
suchen, erheblich erschwert wird. 

 Die Rücklaufquote beträgt ungefähr 50%. Demzufolge haben etwa 50% ihre Stimmen nicht 
abgegeben was gleichbedeutend ist wie wenn diese Anleihensgläubiger mit „nein“ gestimmt 
hätten. 

 Cytos Biotechnology AG darf mit den von der Gesellschaft zurückgekauften Wandelanleihen nicht 
stimmen. 

Laut der schweizerischen Gesetzgebung hat Cytos nun zwei Monate Zeit, um weitere Stimmen von 
Anleihensgläubigern zu gewinnen, welche weder an der Versammlung präsent noch repräsentiert 
waren. Die Gesellschaft wird zur gegebenen Zeit über die diesbezüglichen Fortschritte berichten. Des 
Weiteren wird Cytos alle der Gesellschaft offenstehenden Möglichkeiten eruieren. 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Cytos Biotechnology AG 
Harry Welten, MBA 
Chief Financial Officer 
Tel.: +41 44 733 46 46 
e-Mail: harry.welten@cytos.com 
Webseite: www.cytos.com 
 
Über Cytos Biotechnology AG  
Cytos Biotechnology AG ist ein börsenkotiertes Schweizer Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, 
Entwicklung und Vermarktung einer neuen Klasse von biopharmazeutischen Präparaten – die Immunodrugs™ – 
spezialisiert hat. Immunodrugs™ sind für die Anwendung in der Behandlung und Prävention von häufigen chronischen 
Krankheiten vorgesehen, die weltweit Millionen von Menschen betreffen. Immunodrugs™ sollen das Immunsystem des 
Patienten dazu bringen, erwünschte therapeutische Antikörper oder T-Zellreaktionen zu erzeugen, welche chronische 
Krankheitsprozesse modulieren. Die Immunodrug™-Kandidaten werden sowohl in eigenen Programmen als auch in 
Zusammenarbeit mit Novartis, Pfizer und Pfizer Tiergesundheit entwickelt. Das 1995 als Spin-off der Eidgenössischen 
Technischen Hochschule (ETH) Zürich gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Schlieren (Zürich). Cytos Biotechnology 
AG ist am Hauptsegment der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CYTN). 

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie 
«vorgesehen», «sollen», «werden», oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten 
und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die 
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen 
ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen 
zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass 
weitere Wirkstoffe in die klinische Prüfung eintreten werden, dass die Resultate solcher klinischer Studien Aussagen über zukünftige 
Resultate zulassen, dass Wirkstoffe Gegenstand von Gesuchen um behördliche Zulassung sein werden oder sie die Vertriebsbewilligung der 
U.S. Food and Drug Administration oder anderer zuständiger Behörden erhalten werden, oder dass Wirkstoffe erfolgreich vermarktet werden 
können. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. 
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Cytos Biotechnology AG 
dar. 
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